Antragsteller: AfA-UB-Vorstand Northeim-Einbeck

Die AfA Bezirkskonferenz beschließt:

Der Tendenzschutz-Paragraph 118 im Betriebsverfassungsgesetz wird abgeschafft bzw. so geändert, dass auch für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften eine vernünftige Betriebsratsarbeit stattfinden kann.

Begründung:

Auch in Tendenzbetrieben und Religionsgemeinschaften muss der Betriebsrat ein Mitspracherecht in wirtschaftlichen Angelegenheiten haben. Die Begründung liegt vor allem im § 2 des BetrVG, der da lautet:

§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.

Ich verweise dabei auf den Halbsatz: ‚…zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes’.

Auch in Tendenzbetrieben und Religionsgemeinschaften muss der Schutz der Arbeitnehmer an erster Stelle stehen.

